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Bundesnetzagentur

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-22-034

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der
Investitionsmaf3nahme

der Amprion GmbH, Robert-Schuman-Strale 7, 44263 Dortmund, vertreten durch die Ge-
schaftsfilhrung, :

Antragstellerin,

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitét, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch ihren Vorsitzenden  Alexander Ludtke-Handjery,
ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch
und ihren Beisitzer Dr. Habibullah Qureischie

am 14.11.2025
beschlossen:
1. Die Investitionsmaflinahme fur das Projekt
,NEP2035v2021 P464 M691 Netzerweiterung im Saarland (208)"
wird genehmigt.
2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlésobergrenze sind befristet bis
31.12.2023.

3. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Griinden ergebenden Mitteilungs-
pflichten nachzukommen.

4. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.
5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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Griinde:
I.

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsma3nahme fir das Projekt
.NEP2035v2021 P464 M691 Netzerweiterung im Saarland (208)“ gemaR § 23 Abs. 1 ARegV.

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektrizitatstiibertragungsnetzes mit Sitz in Nordrhein-
Westfalen.

Sie tragt vor, das technische Ziel der Investition sei die Anpassung des Ubertragungsnetzes
in der Region an gestiegene Anforderungen durch Umstellung der Versorgung von 220 kV auf
380 kV.

Hierzu soll mit der vorliegenden Investitionsmanahme zwischen den Punkten Fraulautern
und Nalbach eine 380-kV-Leitung mit zwei Stromkreisen neu errichtet werden. Zusétzlich soll
die bestehende 220-kV-Doppelieitung zwischen den Punkten Fraulautern und Nalbach durch
Umbeseilung auf 380 kV umgestellt werden. Zudem soll mit der vorliegenden InvestitionsmaR-

nahme im Suchraum Saarwellingen eine 380/110-kV-Anlage mit Namen ,Nalbach® errichtet
werden.

In der neuen 380/110-kV-Anlage ,Nalbach” sollen insgesamt fiinf 380/110-kV-Transformato-
ren aufgestellt werden. Drei Transformatoren sollen zukiinftig den 110-kV-Anlagenteil und die
direkt daran angeschlossenen Industriekunden versorgen. Dieser 110-kV-Anlagenteil umfasse
insgesamt sieben Stromkreisabgénge,

Zur Begrindung der Notwendigkeit fuhrt die Antragstellerin aus, dass aufgrund der Abschal-
tung von Kraftwerkskapazitdten als Folge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung und des
steigenden Leistungsbedarfs angeschlossener Industriekunden auch die zukinftige Trans-
portaufgabe des Ubertragungsnetzes im Saarland ansteige. Das derzeitige 220-kV-Netz in der
Region sei fur derartige Transportaufgaben nicht mehr ausreichend dimensioniert und misse
daher ertlichtigt werden.

Die beantragten LeitungsbaumaRnahmen zwischen den Punkten Fraulautern und Nalbach
seien vom Netzentwicklungsplan 2021-2035 und 2023-2037 umfasst und jeweils unter der
MaRnahme M691 im Projekt ,P464: Netzerweiterung im Saarland” bestatigt worden. Zudem
sei die MaRnahme im Jahr 2022 als Vorhaben 98 in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenom-
men worden.

Infolge der Spannungsumstellung von 220 kV auf 380 kV sei eine Verlagerung der Versorgung
der Region im Saarland in die 380-kV-Ebene erforderlich.
-V ' i | b

eite Teile sowie die Industriekunden

ausschlieRlich aus dem 220-kV-Netz der Antragstelle-
rin versorgt. Das 110-kV-Verteilnetz sei in Ensdorf tiber drei 220/110-kV-Transformatoren und
in Saarwellingen — ausgelagert aus Diefflen — ber zwei 220/110-kV-Transformatoren an das

220-kV-Netz angebunden. in
Obergraben — ebenfalls ausgelagert aus Diefflen — angebunden.

- Diese Entscheidung enthait Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -



versorgt, welche ihrer-
seits aus zwei 220kV-Stromkreisen aus Diefflen gespeist wiirden.

Die Antragstellerin tragt vor, die Notwendigkeit fur einen Ersatz der bestehenden 220-kV/MS-

Transformatoren zur Versorgung der Industriekunden |
ergebe sich bereits aus der zukinftigen Nichtverfugbarkeit der 220-kV-Ebene an
den Standorten. Die Versorgung der Stationen mit 380 kV sei aus baulichen Grinden vor Ort

nicht maglich. Zudem konnten die [ EGcTcNGNGNGEGEEEEEEEEEEEEEEEE  tig nicht
mehr (n-1)-sicher Uber die Stationen bereitgestellt werden. Daher solle die Versorgung

unftig in 110 kV mit einem entsprechend héheren Transformatorquerschnitt
erfolgen.

Die bisher bestehende und zu ersetzende 220-kV-Infrastruktur wird im Rahmen der Ermittlung
des projekispezifischen Ersatzanteils durch die Antragstellerin in Ansatz gebracht.

Die erstmalige Aktivierung war fur das Jahr 2023 geplant. Die vollstandige Inbetriebnahme soll
im Jahr 2032 stattfinden.

Die Antragstellerin hat am 31.03.2022 die Genehmigung der Investitionsmafnahme fir das
Projekt ,NEP2035v2021 P464 M691 Netzerweiterung im Saarland (208)* beantragt.

Mit Schreiben vom 07.03.2024 hat die Antragstellerin beantragt, die Genehmigung bis zum
31.12.2023 zu befristen, da die aus der MalRnahme resultierenden Kapitalkosten ab dem
01.01.2024 Gber den Kapitalkostenaufschlag refinanziert werden sollen.

Mit Schreiben vom 24.06.2025 wurde die Antragstellerin angehért. Sie hat mit Schreiben vom
13.10.2025 Stellung genommen,

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehérde des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
maR § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG unter dem 08.04.2022 uber die Einleitung des Verfahrens infor-
miert.

Unter dem 30.10.2025 wurde der Beschlussentwurf geman § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem Bun-
deskartellamt und der Regulierungsbehérde des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stellung-
nahme Ubersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehérde haben von die-
sem Recht keinen Gebrauch gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -
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Der Beschluss ist rechtmaRig. Er beruht auf einer rechtméafigen Anwendung des nationalen
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs vom
02.09.2021, C-718/18 (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage fir den Beschluss liegt vor
(siehe unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmaRig (siehe unten C. und D.).

A. Volistindige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Ur-
teils des Europdischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-
che Vorgaben und zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023
(BGBI. 1 2023, Nr. 405 vom 28.12.2023) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzvertei-
lung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehérde. Der Beschluss
beruht daher auf einer rechtmaRigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hinter-
grund der Entscheidung des Européischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18.

L Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs

Der Europ3ische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Re-
gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59
Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschlieBlichen
Zustandigkeit der nationalen Regulierungsbehérde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit
durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat
der Europaische Gerichtshof der vierten Riige stattgegeben, mit der die Kommission Deutsch-
land vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschlieRlichen Zustan-
digkeiten der nationalen Regulierungsbehérde verletzt, indem es im deutschen Recht die Be-
stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen fur den Anschluss
an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschlieRlich der anwendbaren Tarife, der
Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehérde zugewiesen habe.

I. Gesetzesreform und Ubergangsregelung

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des EuGH
vom 02.09.2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt und ins-
besondere die Zustandigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzentgelitregu-
lierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulierungsbehérde mit
Zuweisung der ausschlieBlichen Kompetenz fir die Bestimmung der Methoden zur Berech-
nung oder Festlegung der Bedingungen fur den Anschluss an und den Zugang zu den natio-
nalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhéangigkeit er-
langt.

Die Verordnungsermachtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a
EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbe-
horde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen
Festlegungskompetenzen in das EnWG tberfuhrt und ergénzt.

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf einer
Ubergangszeit auler Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des Ener-
giewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Aul3erkrafttretens ent-
spricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und Stromsek-
tor (31.12.2028).

- Diese Entscheidung enthait Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -
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In der Ubergangszeit wurde der Regulierungsbehorde u.a. gemaR § 21 Abs. 3S. 5und § 21a
Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz tbertragen. Andererseits er-
moglicht die Ubergangszeit, ein Uber fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Re-
gulierungsrecht, inklusive der dazugehérigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls
fur die Zeit bis zum AuBerkraftireten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Re-
gulierungsperiode fortzufilhren. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die fur ausreichende
Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilitat des Regulierungs-
rahmens gewahrleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden
werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52).

|18 Interessenabwégung

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche
Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verord-
nungen fiir eine Ubergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulierung
halt die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren und
verlasslichen Regulierungsrahmens grundséatzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von
einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5und § 21a Abs. 3 S. 4
EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maRgeblichen Vorgaben des Europdischen
Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt
auch die Beschlusskammer nicht.

Ein Kernstiick des national etablierten Regulierungssystems sind die funfjahrigen Regulie-
rungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Fur die Dauer einer bereits lau-
fenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen fir die gesamte Periode
madglichst stabil bleibt. Rechtsanderungen wahrend einer laufenden Regulierungsperiode sind
mit Diskontinuitét und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Ubergangsregelungen
zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden kénnen.
Dariiber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Ubergangszeitraum die notwendigen
Investitionen in die Energieversorgungsnetze und fulhrt zu Unsicherheiten nicht nur fur die re-
gulierten Unternehmen, sondern auch fir die sonstigen Marktteilnehmer.

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder
Festlegung der Bedingungen u.a. fir den Netzanschluss und den Netzzugang ,mit ausreichen-
dem Vorlauf vor deren Inkrafttreten” festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der
Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wirden substan-
tielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzégerungen der lau-
fenden, an die Eriésobergrenze anknipfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen
vorgesehenen Verfahren fuhren. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungs-
behérde in einem transparenten und méglichst umfassenden Konsultationsprozess dirfte ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. Laufende Verfahren konnten sich um Jahre verzogern. Diese
Gesichtspunkte waren mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnen-
markts und mit rechtsstaatlichen Grundsatzen schwerlich vereinbar.

B. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundiage fur den Beschluss ist § 23 ARegV.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse -



C. Formelie RechtmaRigkeit

.  Zustandigkeit

Die Bundesnetzagentur ist gemaR § 54 Abs. 1 EnWG die zustandige Regulierungsbehdorde.
Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.

Il. Antrag und Frist

Der Antrag auf Genehmigung einer InvestitionsmaRnahme wurde fristgerecht am 31.03.2022
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Antrage auf Genehmigung von Investitionsmanahmen
sind gemal § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spéatestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjahres,
in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmafnahme mit der
erstmaligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang
zum Sachaniagevermdgen erfolgen. Fir die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende
Investitionsmalnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2023 abzustellen.

Ill. Anhdrung

Der Antragstellerin wurde gemaR § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. . :

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehdrden

Die Regulierungsbehérde des Landes Nordrhein-Westfalen wurde gemal § 55 Abs. 1 S. 2
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt.

Dem Bundeskartellamt sowie der zustandigen Regulierungsbehorde des Landes Nordrhein-
Westfalen wurde gemaR § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

D. Genehmigungsfahigkeit

Fur das Projekt ,NEP2035v2021 P464 M691 Netzerweiterung im Saarland (208)" ist eine In-
vestitionsmalRnahme gemaR § 23 ARegV zu genehmigen.

. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition

Die Genehmigung einer InvestitionsmaRnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV fiir Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Ubertragungs- und Fernleitungsnetze er-
folgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind MaRnahmen zu verstehen, die das bestehende
Netz nicht nur unbedeutend vergréRern.! Dabei beschrankt sich die Vergréfierung nicht allein
auf die physikalische Netzlange, sondern umfasst auch die MaRnahmen zur Schaffung von
groRerem Kapazitatsvolumen bzw. Transportmengenvolumen. Ob eine Erhdhung der Lei-
tungslange bzw. der Zubau neuer technischer Komponenten zu einer nicht nur unbedeutenden
Vergréflerung des Netzes filhrt, bemisst sich nicht nur anhand des Verhéltnisses zwischen

' BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 32; BGH, Beschluss v. 12.07.20186, EnVR 10/15,
Rz. 15 —juris.

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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Leitungszubau bzw. Zubau von Anlagen und dem Altbestand, sondern muss unter Ber{ick-
sichtigung der Bedeutung des Zubaus fur die Transportfunktion des Netzes beantwortet wer-
den. Die Erhdhung der Leitungsldnge bzw. der Zubau technischer Komponenten stelit danach
nur dann eine Erweiterungsinvestition i.S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV dar, wenn damit ein Zubau
an der dem Transport dienenden und dafir wesentlichen Netzinfrastruktur verbunden ist, der
sich auf die Transportfunktion des Netzes auswirkt und diese erhéht oder verbessert.?

Die Antragstellerin hat in Bezug auf die beantragten LeitungsbaumaRnahmen zwischen den
Punkten Fraulautern und Nalbach sowie den damit verbundenen UmspannwerksmaRnahmen
am Standort Nalbach hinreichend nachgewiesen, dass es sich um Erweiterungsinvestitionen
handelt, da hierdurch bzw. aufgrund der Umstellung von 220-kV- auf 380-kV-Technik die
Transportkapazitat des Ubertragungsnetzes erhoht wird.

IIl. Genehmigungsfihigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV

Gemaf § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmalnahmen
fir Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Ubertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilitét des Gesamtsystems, fiir die Einbindung in das
nationale oder internationale Verbundnetz oder fur einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
gieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlagig.

Die Notwendigkeit der InvestitionsmaRnahme fur einen bedarfsgerechten Ausbau des
Energieversorgungsnetzes ergibt sich hinsichtlich der beantragten Leitungsbaumanahmen
zwischen den Punkten Fraulautern und Nalbach bereits aus der Bestdtigung des
Netzentwicklungsplans Strom 2021-2035 vom 14.01.2022 (Az.: 4.14.01.02/001#3) durch die
Bundesnetzagentur. Das vorliegende Projekt ist unter der Bezeichnung P464 M691 erstmals
im Netzentwicklungsplans Strom 2021-2035 vom 14.01.2022 bestatigt worden. Zudem ist die
MaRnahme als Vorhaben 98 seit 2022 im Bundesbedarfsplangesetz. Auch im aktuellen
Netzentwicklungsplan Strom 2023-2037/2045 vom 01.03.2024 ist das Projekt weiterhin als
erforderlich bestatigt worden. Die Bestatigung umfasst den Neubau eines 380 kV-
Doppelsystems vom Punkt Fraulautern nach Nalbach sowie die Spannungsumstellung eines
220 kV-Doppelsystems auf 380 kV vom Punkt Fraulautern nach Nalbach.

Der Bedarf fur die beantragten Umspannwerksmafnahmen ist explizit nicht Gegenstand der
Prifung im Netzentwicklungsplan und damit der Bestatigung. Die Antragstellerin hat jedoch
hinsichtlich des beantragten Neubaus einer 380/110-kV-Anlage in Nalbach hinreichend nach-
gewiesen, dass die InvestitionsmaRnahme notwendig fur den bedarfsgerechten Ausbau des
Netzes ist. Investitionen fiir den bedarfsgerechten Ausbau des Netzes umfassen Erweite-
rungs- und Umstrukturierungsmafnahmen, die sowohl durch die Reaktion auf eine verénderte
Nachfrage als auch durch die Prognose zu erwartender zukunftiger Nachfragednderungen be-
griindet sind. Fir den bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11
EnWG notwendige Investitionen erfassen sadmtliche Mallnahmen aus Erweiterungs- und Um-
strukturierungsinvestitionen, die aus einer aktuellen oder zu erwartenden Veranderung der
Nachfrage auf der Ein- und/ oder Ausspeiseseite eines Netzes resultieren. Die Veranderung
der Nachfrage kann zum einen bewirken, dass die vorhandene Leistung bei Elektrizitatsnetzen
bzw. die vorhandene Kapazitat in Gasnetzen entsprechend der gednderten Nachfrage erwei-
tert werden muss, und zum anderen, dass durch die aktuelle oder erwartete Nachfrageénde-
rung eine Umstrukturierung der Netzinfrastruktur zur Sicherstellung der technischen Sicherheit
vorgenommen werden muss. Unter bedarfsgerechten Ausbau fallen weiterhin MaRnahmen,
die der Befriedigung einer bereits vorhandenen bestehenden Nachfrage dienen, wenn bei Un-
terlassung der MaRnahmen die bereits vorhandene bestehende Nachfrage nicht mehr bedient

2 OLG Dusseldorf, Beschluss v. 30.09.2020, VI-3 Kart 706/19 [V]. -

- Diese Entscheidung enthéit Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse -
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werden kann. Der Bedarf ist dabei objektiv im Sinne einer ,erforderlichen Menge® zu verste-
hen. Ein bedarfsgerechter Ausbau stellt die Befriedigung dieses Bedarfs und eines zukunftig
zu erwartenden Bedarfs in ein Verhaltnis zum entstehenden Aufwand und damit unter den
Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit.

Die Antragstellerin hat hinreichend dargelegt, dass im Zuge der geplanten Spannungsumstel-
lung der Leitungen von 220 kV auf 380 kV ebenfalls der Bau eines zugehérigen Umspann-
werks in 380/110-kV-Technik erforderlich ist. Die UmspannwerksmaRnahmen sind funktional
mit der Spannungserhéhung verknipft und stellen eine unmittelbare Folge des iibergeordne-
ten Leitungsumbaus dar. Das Umspannwerk wird in der Region als Netzknotenpunkt der all-

gemeinen Versorgung betrieben und soll die Umspannung auf die 110-kV-Ebene weiterhin
gewahrleisten.

Der ermittelte Bedarf kann auch nicht ochne Netzausbau, beispielsweise durch marktbezogene
Malnahmen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, befriedigt werden. Alternative besser geeignete
Investitionsmalnahmen zur Befriedigung des Bedarfs sind ebenfalls nicht ersichtlich.

lll. Ersatzanteil

Fur die vorliegende InvestitionsmaRnahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b

ARegV erdffnet. Die gegenstandliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 31.03.2022 und
somit nach dem 17.09.2016 beantragt.

Die vorliegende InvestitionsmaRnahme enthdlt nach derzeitigem Planungsstand einen
Ersatzanteil in Hohe von 7,2 Prozent. Da sich bis zur Inbetriebnahme der einzelnen
Anlagengiter der InvestitionsmaBnahme noch Anderungen ergeben konnen, die zu
Anpassungen dieses Ersatzanteils fihren, ist der Wert derzeit noch anpassbar und wird erst
in der sog. ex-post-Abrechnung fixiert.

Dementsprechend wird der projektspezifische Ersatzanteil aus dem Verhaltnis der
Tagesneuwerte der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteilen zur Summe der
Anschaffungs- und Herstellungskosten der gesamten Anlagen der InvestitionsmaBnahme
ermittelt. Hierbei ist auf die erstmalige Aktivierung der zu ersetzenden Anlagenguter und auf
den Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengiter als Fertiganlagen
abzustellen. Der Tagesneuwert der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile wird dabei
entsprechend § 6 Abs. 3 StromNEV ermittelt. Mithin erfolgt die Umrechnung der historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Tagesneuwerte unter Verwendung von
Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach MaRgabe des § 6a StromNEV. Bei der.
Ermittlung der Tagesneuwerte der zu ersetzenden vorhandenen Komponenten sind die
urspriinglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den Zeitpunkt der erstmaligen
Aktivierung der neuen Anlagengiiter als Fertiganlagen zu indizieren.

Vorliegend hat die Antragstellerin der Beschlusskammer gemaB § 23 Abs. 2b Satz 4 ARegV

Informationen, die fur die Ermittiung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind,
vorgelegt. ’

Insbesondere hat sie Anlagen bzw. Anlagenbestandteile, welche bestehende Anlagen bzw.
Anlagenbestandteile ersetzen sollen, in Form eines Mengengerists dargestellt.

Auch hat sie Angaben sowohl zu den betreffenden historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten als auch zu den entsprechenden Tagesneuwerten gemacht.

Die Beschlusskammer hat die Angaben der Antragstellerin — ungeprift — entgegengenommen.
Unter Beriicksichtigung des aktuellen Planungsstandes fir die vorliegende Investitions-
malnahme wére ein projektspezifischer Plan-Ersatzanteil in Héhe von 7,2 Prozent
anzunehmen.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -
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Dieser Wert und die von der Antragstellerin zugrunde gelegten Eingangsdaten werden jedoch

erstim Rahmen der sog. ex post-Abrechnung von der Beschlusskammer im Detail geprift und
abschliefend fixiert.

Eine Entscheidung Uber die H6he des Ersatzanteils erfolgt im Rahmen dieses Beschlusses
nicht, da die vorliegende Entscheidung gemaR § 23 ARegV in der ab dem 22.03.2012
geltenden Fassung nur die Genehmigung der Investitionsmafnahme dem Grunde nach
umfasst und nicht mehr — wie noch gemaR § 23 ARegV in der bis zum 22.03.2012 gelienden
Fassung — auch die Hohe der Kapital- und Betriebskosten. ;

Im Rahmen der Genehmigung der Investitionsmalinahme erfolgt deshalb keine abschlieende
Festlegung des projektspezifischen Ersatzanteils, Dieser wird erst im Rahmen der nachtraglich
stattfindenden Uberprifung der Kapital- und Betriebskosten der InvestitionsmaRnahme
festgelegt. In der vorliegenden Genehmigung wird der projektspezifische Ersatzanteil, welcher

der ex post-Priifung als Ausgangspunkt dient, daher nur informatorisch mitgeteilt. Er entfaltet
rechtlich keine Bindungswirkung. :

E. Genehmigungsdauer

Die Genehmigung der vorliegenden InvestitionsmalRnahme gilt ausschlieBlich fur den benann-
ten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschrankt.

Gemaf § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen fur Investitionsmalnahmen jeweils bis
zum Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist.
Wird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV fur die folgende
Regulierungsperiode zugrunde zu legen ist, fir die folgende Regulierungsperiode gestellt, ist
die Genehmigung geman § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden Regulie-
rungsperiode zu befristen. Das Basisjahr fir die kommende Regulierungsperiode ist das Jahr
2021. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der InvestitionsmaBnahme fir das vorliegende
Projekt am 31.03.2022 beantragt. Mit Schreiben vom 07.03.2024 hat die Antragstellerin bean-
tragt, die Genehmigung bis zum 31.12.2023 zu befristen, weil sie zum 01.01.2024 in den Ka-
pitalkostenaufschiag tberfiihrt werden soll. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden In-
vestitionsmaRBnahme antragsgeman bis zum 31.12.2023 zu befristen.

F. Anpassung der Erlésobergrenze

Aufgrund der vorliegenden InvestitionsmaRnahme kénnen gemaR § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der Er-

|6sobergrenze nimmt die Antragstellerin gemaR § 4 Abs. 3Nr. 2i.V.m. § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 6,
6a ARegV vor.

I Umféng der Anpassung der Erlosobergrenze

Die Antragstellerin kann ihre Erlésobergrenze um die sich aus genehmigten InvestitionsmaR-
nahmen ergebenden Kosten und Erlése anpassen. Insgesamt diirfen sich die Kosten, um die
die Erlésobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investitionsmal-
nahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind.

Bei der Anpassung der Erlésobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der Anpas-

sung der Erlésobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen zu Kapital- und Betriebskosten
sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berucksichtigen.

- Diese Entscheidung enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -
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Il. Zeitpunkt der Anpassung der Erlésobergrenze

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlésobergrenze richtet sich fur die vorliegende Investitions-
maBnahme nach § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 6i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann eine
Anpassung der Erlésobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, so
dass zunéchst auf Plankosten abzustellen ist.

Da fir die vorliegende InvestitionsmafRnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im
Jahr 2023 auszugehen ist, hatte bei einer entsprechenden Genehmigung der Investitionsmalie
bereits zum 01.01.2023 eine Anpassung der Erlésobergrenze stattfinden kénnen, da der
Antrag zum 31.03.2022 gestellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht
stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmanahme
voriag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlésobergrenze zum 01.01.2023 fir
das vorliegende Projekt tatsdchlich angepasst wurde und nach der vorliegenden
Genehmigung hatte angepasst werden durfen, erfolgt gemaR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV uber das
Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort
geltenden Zinssatz verzinst.

Eine Anpassung der Erlésobergrenze erfolgt jahrlich fir die Dauer der Genehmigung.

lll. Nachtrégliche Korrektur der Anpassung der Eriésobergrenze

Da es sich bei den fiur die Anpassung der Erlésobergrenze heranzuziehenden Kapital- und
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten Plan-
Ist-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatséchlich in dem betrachteten
Jahr entstandenen Ist-Kosten fir die InvestitionsmalRnahme. Der Ausgleich der sich aus der
Gegenuberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz erfolgt geman §
5 Abs. 1 S. 2 ARegV Uber das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungs-
konto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Flr die Durchfihrung des Plan-

Ist-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten nach Abschnitt G.1. einzuhal-
ten.

G. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV
Die Genehmigung enthalt Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV.

I. Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV
Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen.
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten. Die

Erfullung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Beantragung
einer Anderung der genehmigten Investitionsma3nahme.

1. Anpassung der Erlésobergrenze

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsachlichen Werte in
einer fur einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen:

e Die tatsdchlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten
o Aktivierungen als Anlageﬁ in Bau
o Aktivierungen als Fertiganlagen

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse -
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o Ruckstellungen

o Offentliche Férderungen

o Sonstige kostenmindernde Erlése
¢ Die Parameter

o Aufgenommenes Fremdkapital

o Erhaltene Baukostenzuschisse

o Tatséachliche Fremdkapitalzinsen

o Gewerbesteuerhebesatz

e Angaben zur Ermittiung des projektspezifischen Ersatzanteils

Bei der Ubermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen Leit-
faden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf der
Internetseite der Bundesnetzagentur daftr bereitgesteliten Erhebungsbogen zu verwenden.
Ohne entsprechenden Nachweis ware es der Regulierungsbehdrde nicht moglich, zu Uberpri-
fen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin insoweit
auch tatsachlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behalt sich vor, weitere Anforde-
rungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben.

2. Anderung des Projektes

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Anderung des
Projektes, insbesondere Anderungen, die sich auf den Inbetriebnahmezeitpunkt, die wesentli-

che technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbehorde
anzuzeigen.

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverziglich nach Kenntniserlangung eine
Anderung des Projekies anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 5°S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehérde eine sachgerechte Kontrolle der
von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlésobergrenze zu ermdéglichen.
Ohne entsprechenden Nachweis waére es der Regulierungsbehdrde nicht méglich, zu Gberprii-

fen, ob die geplante Projektausfiihrung der Antragstellerin insoweit auch tatsachlich so einge-
treten ist.

Il. Widerrufsvorbehalt

Die Genehmigung steht gemaR § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs
far den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgefiihrt wird. Da-
von umfasst sind nicht nur die Nichtdurchfiihrung der Investition als solcher, sondern auch von
der Genehmigung abweichende Ausfihrungen.

H. Kosten

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach-§ 91 EnWG.

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Dusseldorf
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Dusseldorf), einzureichen.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betrégt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann. auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verldngert werden. Die Beschwerdeschrift und die
Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Alexander Liidtke-Handjery Stefanie Scheuch

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer

- Diese Entscheidung enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse -



	BK4-22-034
	Beschluss 
	Gründe: 
	I. 
	II. 
	A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Ur-teils des EurQpäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 
	B. Rechtsgrundlage 
	C. Formelle Rechtmäßigkeit 
	D. Genehmigungsfähigkeit 
	E. Genehmigungsdauer 
	F. Anpassung der Erlobergrenze 
	H. Kosten 


	Rechtsbehelfsbelehrung: 




